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vorbereitet werden, als wirklich
notwendig sind und mit den vorhandenen
Mitteln auch ausgebildet werden können.

Die unbestreitbare Notwendigkeit, mehr
Frauen für Aufgaben zur Sicherstellung
des sozialen Ueberlebens einsetzen zu
können und die bedauerliche, aber klar
feststehende Tatsache, dass mit freiwilligen

Meldungen die dazu notwendige
Zahl von Helferinnen nicht gefunden

werden kann, sind aber nicht die einzigen

Gründe, die für ein Obligatorium
oder ein Teil-Obligatorium im oben
dargelegten Sinne sprechen. Auch dem
Postulat der gleichmässigen Verteilung
aller Lasten des Gemeinschaftslebens
auf alle tragfähigen Schultern kann nur
mit einem Obligatorium Rechnung
getragen werden. Schliesslich sei darauf
hingewiesen, dass es nur mit einem
Obligatorium möglich sein wird, den Frau¬

en, die einen Dienst für die Allgemeinheit
leisten, den Arbeitsplatz gleich wie

einem Wehrmann sicherzustellen.
Der Zivilschutz braucht zur Erfüllung
seiner Aufgabe notwendigerweise eine
grosse Zahl von Frauen. Grundsätzliche
Ueberlegungen und praktische
Erfahrungen führen zur Erkenntnis, dass dies
nur durch ein Obligatorium oder ein
Teil-Obligatorium verwirklicht werden
kann.

M

Romay-
Zivilschutzrinnen

Romay-Zivilschutzrinnen sparen
Raum- und Installationskosten.
Der bewährte Pblyester erreicht
bei minimaler Pflege eine praktisch
unbegrenzte Lebensdauer, stoss-
und schocksicher, nichtrostend,
temperaturbeständig. Vom Bundesamt

für Zivilschutz begutachtet
und zugelassen.

Andere Romay-Produkte:
Pissoirrinnen, Ausgussbecken,
Trinkbrunnen, Waschtröge,
Notabortsitze mit Behälter,
Tablare usw.

Unterlagen durch den
Sanitärgrossisten oder direkt
Romay AG, 5727 Oberkulm
Telefon 064 462255

Die
Inserate sind ein wichtiger Bestandteil unserer Zeitschrift.

Sie sind wertvolle Berater für alle Anschaffungen
im Selbst- und Zivilschutz!
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Ihr Vorteil:
wir beraten aus Erfahrung

Betten und Mobiliar
für Schutzräume und Unterkünftealler Art

H.NEUKOMAG
Tag NEUKOM-Koje Nacht 8340 HinwilZH 01 780904
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